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erforderlich, um von der Appellation Gebrauch
machen zu können.

Der Grund dieses Unterschiedes liegt einzig
und allein in dem Umstande, daß die Kontraven-

tionsfällc äußerst einfach sind. Die Verordnun
gen, gegen welche sic begangen werden, sind
deutlich und hinlänglich bekannt, das Faktum
selbst oft durch Hinwegnahme der verbotenen Sa
che, oder durch Protokolle öffentlicher Beamten,
oder durch Zeugen bewiesen, und bedarf daher
keiner schweren Entscheidung.

Zur Art. 44. ist bemerkt, welchen Personen
die Appellations-Befugniß zustehet, und Art. 45.

st verordnet, daß die Appellations-Rechtferti
gungsschrift binnen drei Wochen eingereicht wer
den muß. Der Art. 47. bestimmt, daß während
dieser Frist und der Dauer der Appcllations-In-

stanz die Vollstreckung des Urtheils ausgesetzt
bleiben muß; ist jedoch der Angeschuldigte inhaf-
tirt, und auf seine Befreiung erkannt worden, so
muß nach Art. 48. derKönigl., oder der General-

Prokurator (welche die einzigen öffentlichen Beam
ten sind, die wegen zu gering erkannter Gcfäng-

nißstrafe appelliren können), binnen 8 Tagen er
klären, ob sie von der Appellation Gebrauch ma

chen wollen, widrigenfalls nach deren Verlauf
der Angeschuldigte entlassen wird, ohne daß jedoch
dadurch der königl. Prokurator an Fortsetzung der
Appellation binnen der gestatteten ^wöchentlichen
Frist gehindert wird.

^.ä Art. 55. scheint auffallend, daß neue Zeu
gen nicht ohne Anführung gültiger Ursachen in
der zweiten Instanz abgehört werden sollen, da
solches doch in weniger wichtigen Civilsachen er
laubt ist; die Kommission hat daher hierauf an
getragen, es ist ihr aber erwiedert worden, daß die
Instruktion der Strafsachen von jenen der Civil-

Gegenstande wesentlich abweiche, und cs zur Auf
klärung der Wahrheit viel beitrage, wenn alle

Mittel, welche für und wider den Angeschuldig-
ten sprechen, auf einmal, und zwar in erster In

stanz angebracht wurden, um das Ganze sogleich
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übersehen zu können; da nun immer dem rechtli

chen Dafürhalten der Gerichte überlassen bleibt,
zu entscheiden, ob die für die Abhörung der neuen

Zeugen vorgebrachte Gründe gültig oder ungül
tig sind, so wird hierbei weniger zu erinnern seyn,

 als übrigens zu wünschen gewesen wäre, daß die
schon einmal beeidigte Zeugen nicht noch einmal in
der zweiten Instanz verpflichtet werden müssen,
um die Vervielfältigung der Eidschwürg, und

dadurch vielleicht deren Profanirung zu vermeiden.
Es ist dieses aber mit der ganzen öffentlichen In

struktion zu innig verwebt, als daß die Kommis
sion auf einer Abänderung hätte bestehen können.

Im Art. 61. a ist eben so den Kriminalge

richten, wie Art. zo. bei den Korrektionstribn-

nalen geschehen ist, auf den Antrag Ihrer Kom-
mmission die Befugniß eingeräumt worden, in
Sachen, welche die Korrektionstribunale für pein
lich halten, und deswegen an die Kriminalhöfe
abgeben, in erster und lezter Aistanz zu erkennen,
wenn weder der öffentliche Ankläger noch der An

geschuldigte aufZurücksendung an dasKorrektions-
tribunal antragen. Dadurch wird das öftere
Hin- und Hersenden der Akten, die damit ver

bundene Verzögerung der Justiz, und oft die
Transportirung des Gefangenen aus einem Ge
fängniß in das andere, vermieden.

Im Art. 7z. ist des Falles gedacht, daß
wegen Dunkelheit einer Gesezstelle diese von dem
Gesezgeber erklärt werden müsse, und damit in

zwischen der Znhaftirte nicht durch einen länger»
Arrest leidet, ist festgesezt, daß er gegen Si
cherheit, die ohne Zweifel auch sidejussorisch oder
juratorisch seyn kann, entlassen werde. Abcrmal
eine, selbst auf die seltenste Fälle berechnete milde
Rücksicht, für den im Gefängniß sich besinden-
den Angeschuldigten.

Ans allem diesem werden Sie, meine Her
ren ! ohne Zweifel mit Vergnügen ersehen, daß
auf der einen Seite alles geschehen ist, damit kein

Vergehen im Staate unentdekt, und unbestraft
bleibt, daß aber auf der andern zugleich daran


